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Gemäss Medienmitteilung hat die Regierung der Bau- und Finanzgesellschaft zum Greifen 
AG den Zuschlag für den Bau des Quartierparkings Landhof gegeben. Dies ohne Einbezug 
des Parlamentes, seiner Kommissionen und ohne die betroffene Bevölkerung zur Mitwirkung 
einzuladen oder (nur) zu informieren. Unbestritten greift dieses Parking massiv in das 
Wettstein-Quartier ein (200 neue unterirdische Parkplätze, 1,7 Mio. aus dem Pendlerfonds). 

Die Quartierbevölkerung ist beunruhigt, da dieses neue Parkhaus in der neu geschaffenen 
Grünanlagezone Landhof und zudem mitten in einem bereits verkehrsbelasteten 
Wohnquartier, das u.a. auch durch das Bauvorhaben der Roche betroffen ist, zu stehen 
kommt. Dieses Parking soll der Anwohnerschaft wie auch einem Teil des Pendlerstroms 
(Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der umliegenden Firmen) dienen.  

Dieses Parking wird das Parkplatzproblem jedoch nicht lösen, sondern eher verschärfen: 
Noch mehr Pendler werden dann eine Chance sehen, auf Allmend einen Parkplatz zu 
ergattern. Wenn trotz Verkehrskonzepten von Regierung und Parlament der Pendlerverkehr 
eher gefördert und nicht schon an der Peripherie des Kantons erfasst wird und wenn die 
Firmen im Quartier nicht dafür sorgen müssen, für ihre Belegschaft ein Mobilitätskonzept zu 
erarbeiten, das seinen Namen verdient, kann vom Ziel einer wohnlichen Stadt nicht mehr die 
Rede sein. “Eine Untersuchung über die verkehrliche Leistungsfähigkeit” habe ergeben, so 
liest man in der besagten Medienmitteilung, “dass die Mehrbelastung (durch das Parking) 
keine nennenswerten Auswirkungen auf das umliegende Verkehrsnetz” habe. Von der 
Bevölkerung des Quartiers und deren Belastung wird in der Medienmitteilung nicht 
gesprochen.  

Die Regierung spricht von einem Ratschlag, der voraussichtlich nach der Sommerpause 
dem Grossen Rat überwiesen wird. Dieser Ratschlag ist einerseits unbekannt, andrerseits 
wirkt dieser Zuschlag präjudizierend für die Neugestaltung des Landhofs. Der Perimeter ist 
vor wenigen Jahren nach Volksabstimmung in die Grünanlagezone eingewiesen worden. 
Eine Umzonung ist rechtlich nicht möglich (Planbeständigkeit), ein 
Bebauungsplan/Sondernutzungsplan kaum zulässig, eine zonenkonforme Nutzung für den 
renditeorientierten Investor gemäss § 40 b BPG kaum denkbar (Baubewilligung) und die 
sachenrechtliche Ausgestaltung dieses “Baurechts” unter einer Grünanlagezone benötigt 
jedenfalls viel Kreativität. Einzig denkbar wären spezielle Nutzungsvorschriften gemäss § 40 
c BPG. Diese liegen jedoch nicht vor bzw. sollten erst im Rahmen des Ratschlags durch das 
Parlament in einer umfassenden/koordinierten Prüfung der Neugestaltung und Öffnung des 
Landhofs erlassen werden. 

Es drängen sich Fragen auf, welche die Regierung Basel-Stadt auch als Baurechtsgeberin 
zu beantworten hat:  

1. Auf welcher planungs-, bau- und sachenrechtlicher Grundlage soll dieses 
Parkingprojekt realisiert werden? 

2. Wieso präjudiziert dieser Zuschlag (“Baurechtsvertrag”) den kommenden 
grossrätlichen Entscheid über die Öffnung und Neugestaltung des Landhofs nicht? 
Wieso wurde die Behandlung des entsprechenden Ratschlags nicht abgewartet? 

3. Welche Untersuchung wurde gemacht, um die Mehrbelastung auf das umliegende 
Verkehrsnetz abzuklären und welche Ergebnisse liegen vor? 

4. Wann wird die Bevölkerung informiert und/oder zur Mitsprache oder Mitwirkung nach 
§ 55 der Verfassung Basel-Stadt eingeladen? 

5. Geplant ist, dass das Parking über den Wettsteinallee/Riehenring-Kreisel erschlossen 
werden soll. Wurde die Möglichkeit geprüft, dass die Zu- und Wegfahrt auch über die 
Riehenstrasse erfolgen könnte, da dies verkehrstechnisch gut machbar wäre und 
weniger Personen betroffen sind? 
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6. Das Projekt soll maximal mit 1,7 Mio. aus dem Pendlerfonds gefördert werden. Ist 
diese Mittelvergabe überhaupt in Einklang zu bringen mit den Zweckbestimmungen 
dieses Fonds? Haben andere private Investoren im Wohnungsbau auch die 
Möglichkeit (bei partieller Öffnung der Autoeinstellhalle) vom Pendlerfons zu 
profitieren? 

7. Hat die Regierung das Nötige unternommen, um die Roche an ihr Mobilitätskonzept zu 
erinnern und zu verlangen, dass es umgesetzt wird und dass allenfalls fehlende 
Parkplätze durch Ausbau der schon  bestehenden Parkings geschaffen werden? 

René Brigger 


